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Text der Stellungnahme: 
s. Anlage 
 

... 



 

110-we 14.01.2010 
Dirk Werner 
 11 18 
 
 
 
01  - über Herrn Stk Häusler    gez. Häusler 
 - über Herrn OB Buchhorn    gez. Buchhorn 
 
 
 
Aktenordnung für die Stadtverwaltung Leverkusen und ihre Töchter 
- Antrag der Fraktion BÜRGERLISTE vom 25.12.2009 
- Nr. 0275/2009 
 
 
In der o. g. Angelegenheit wird folgendermaßen Stellung genommen: 
 
1. Die Verwaltung der Akten und der sonstigen Datenträger der Stadt Leverkusen ist 

bereits in einer entsprechenden Dienstanweisung (sog. Aktenordnung) abschlie-
ßend geregelt.  
 

2. § 55 GO NRW in Verbindung mit der Geschäftsordnung des Rates regeln die Ak-
teneinsicht von Mandatsträgern.   
 

3. Die Möglichkeit, beamtete Mitarbeiter/-innen fristlos zu entlassen bzw. disziplinar-
rechtlich zu sanktionieren, richtet sich ausschließlich nach den gesetzlichen Vor-
gaben des Beamtenrechts (z. B. Beamtenstatusgesetz, Landesbeamtengesetz, 
Landesdisziplinargesetz). Bei den tariflich Beschäftigten ist das Tarifrecht aus-
schlaggebend.  
 

4. Die Aktenordnung ist im Zusammenhang mit der Organisationshoheit des Ober-
bürgermeisters zu sehen und ist somit dem Einflussbereich des Rates entzogen, 
da sie die Führung und Organisation des Geschäftsbetriebes der Verwaltung be-
trifft. Nach der einschlägigen Kommentierung zur GO NRW „obliegt [dem Bür-
germeister] die volle Verantwortung für die Leitung und Beaufsichtigung des Ge-
schäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er trägt die volle und alleinige Verant-
wortung für das Funktionieren der Verwaltung und die Einheitlichkeit der Verwal-
tungsführung. Er leitet und verteilt die Geschäfte.“ (Rhen/Cronauge/von Len-
nep/Knirsch „Gemeindeordnung NRW“, Erl. zu § 62 GO NRW. Dieses dem Bür-
germeister kraft Gesetzes zugewiesene Organisationsrecht kann vom Rat grund-
sätzlich nicht entzogen oder beschränkt werden.  

 
 
gez. Wietscher 
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